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1. Grundlagen, Energieverbrauch in Gebäuden
2. Heizwärmebedarf
3. Energieeinspar-VO (EnEV), Gebäudeenergiegesetz (GEG): Überblick und

Anforderungen
4. Energieausweis
5. Ausblick

EnEV - GEG
Gliederung
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GEG - EnEV - Einführung

1 Gebäudebestand
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GEG - EnEV - Einführung

1 Endenergieverbrauch Deutschland 2018
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Quelle: ag-energiebilanzen.de
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GEG - EnEV - Einführung

1 Grundlagen: Jahresheizwärmebedarf (GEG mit Wärmepumpe)
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Energiestandards bei Einfamilienhäusern

Hinweis: da weder die EnEV noch das GEG direkte Anforderungen an den Heizwärmebedarf
stellen, wurden zur Vergleichbarkeit die Minimalanforderungen an die Gebäudehülle verwendet
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GEG - EnEV - Einführung

1 Grundlagen: End-/ Primärenergiebedarf
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GEG - EnEV - Einführung

1 Beheizungsstruktur im Wohnungsneubau
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GEG - EnEV - Einführung

1 Beheizungsstruktur im Wohnungsbestand
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Gewinnung
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Nutzenergie Qw und QH
und Hilfsenergien

GEG - EnEV - Einführung

1 Grundlagen: Nutz-/ End-/ Primärenergiebedarf
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2 GEG - EnEV - Einführung

1 Grundlagen: Primärenergiefaktoren
(DIN 18599-1 , bzw. EnEV 2009, 2014, GEG 2020)

Energieträger Primärenergiefaktoren fp

insgesamt
nicht erneuerbarer

Anteil

Brennstoffe Heizöl EL 1,1 1,1

Erdgas 1,1 1,1

Flüssiggas 1,1 1,1

Steinkohle 1,1 1,1

Braunkohle 1,2 1,2

Holz 1,2 0,2

Nah-/Fernwärme aus KWK fossiler Brennstoff 0,7 0,7

erneuerbarer Brennstoff 0,7 0,0

Nah-/Fernwärme aus Heizwerken fossiler Brennstoff 1,3 1,3

erneuerbarer Brennstoff 1,3 0,1

Strom Strom-Mix 3,0 (2,6; 2,4) 1,8*

Umweltenergie Solarenergie,
Umweltwärme

1,0 0,0
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* Ab 1.5.2014: 2,4; ab 1.1.2016 1,8, Neue Regelung für flüssige und gasförmige Biobrennstoffe und Fernwärme im §22 GEG
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GEG - EnEV - Einführung

1 Grundlagen: Nutz-/ End-/ Primärenergiebedarf

É Primärenergiebedarf
Berechnete Energiemenge, die zusätzlich zum Energieinhalt des notwendigen Brennstoffs und der
Hilfsenergien für die Anlagentechnik auch die Energiemengen einbezieht, die durch vorgelagerte
Prozessketten außerhalb des Gebäudes bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der
jeweils eingesetzten Brennstoffe entstehen.

É Endenergiebedarf
berechnete Energiemenge, die der Anlagentechnik (Heizungsanlage, raumlufttechnische Anlage,
Warmwasserbereitungsanlage, Beleuchtungsanlage) zur Verfügung gestellt wird, um die festgelegte
Rauminnentemperatur, die Erwärmung des Warmwassers und die gewünschte Beleuchtungsqualität
über das ganze Jahr sicherzustellen.

É Nutzenergiebedarf
Oberbegriff für Nutzwärmebedarf, Nutzkältebedarf, Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser,
Beleuchtung, Befeuchtung

É Nutzwärmebedarf (Heizwärmebedarf)
Rechnerisch ermittelter Wärmebedarf, der zur Aufrechterhaltung der festgelegten thermischen
Raumkonditionen innerhalb einer Gebäudezone während der Heizzeit benötigt wird.

Definitionen gem. DIN 18599 Teil 1
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GEG - EnEV - Einführung

2 Energiebilanzen - Heizwärme

QH

Heizwärmebedarf:
Die Wärmemenge, die von dem
Heizsystem (z.B. Heizkörper) dem Raum
bzw. dem Gebäude zur Verfügung gestellt
werden muss, um die entsprechende
Raum-temperatur in der Heizperiode
aufrecht zu erhalten.

Bilanzgleichung:
Heizwärmebedarf = Verluste – Gewinne
(DIN 18599: Wärmesenken – Wärmequellen)

( )ISVTH QQQQQ +Ö-+= h
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GEG - EnEV - Einführung

3 GEG: Zweck des GEG (EnEV)

É GEG: Gebäudeenergiegesetz
Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude und zur Änderung
weiterer Gesetze, vom 8. August 2020

1. Zweck dieses Gesetzes ist ein möglichst sparsamer Einsatz von Energie in
Gebäuden einschließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur
Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb.

Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit soll das Gesetz im Interesse
des Klimaschutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der
Abhängigkeit von Energieimporten dazu beitragen, die energie- und klimapolitischen
Ziele der Bundesregierung sowie eine weitere Erhöhung des Anteils erneuerbarer
Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte zu erreichen und eine
nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen.
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É Seit 1977 gelten in Deutschland gesetzliche Anforderungen an den
energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden und gebäudetechnischen
Anlagen.

É Änderung der Neubauanforderung :
(mittlerer jährlicher Heizwärmebedarf pro m² Wohnfläche)
Ä 1. WSVO (1977 - 1984) ca. 200 kWh/(m²a)
Ä WSVO (1984 - 1994) ca. 150 kWh/(m²a)
Ä 3. WSVO (1995 - 2002) ca. 100 kWh/(m²a)

Ä EnEV (seit 1.  2002) ca. 70 kWh/(m²a)
Ä EnEV 2009 ca. 50 kWh/(m²a)
Ä EnEV 2014 je nach Energieträger
Ä GEG 2020 wie EnEV 2014 (2016)

GEG - EnEV - Einführung

3 EnEV: Entstehungsgeschichte
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GEG - EnEV - Einführung

3 EnEV-GEG: Entstehungsgeschichte und Ziele
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GEG - EnEV - Einführung

3 GEG: Aufbau
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GEG - EnEV - Einführung

3 GEG: Aufbau

Anlage 1

Ausführung
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GEG - EnEV - Einführung

3 EnEV: Anforderungen Neubau Wohngebäude

É Anforderungen an zu errichtende Wohngebäude

Ä Primärenergiekennwert Qp für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und
Kühlung darf den 0,75-fachen Wert eines Gebäudes gleicher Geometrie,
Gebäudenutzfläche und Ausrichtung in der Referenzausführung nach Anlage 1
nicht überschreiten. Grenzwert ist somit für jedes Gebäude zu ermitteln!

Ä Der auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissions-
wärmeverlust HT´ eines zu errichtenden Wohngebäudes das 1,0fache des
entsprechenden Wertes des jeweiligen Referenzgebäudes nicht überschreiten.

Ä Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz gem. DIN 4108-2 sind
einzuhalten.
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GEG - EnEV - Einführung

3 EnEV: Anforderungen Neubau Nichtwohngebäude

É Anforderungen an zu errichtende Nichtwohngebäude

Ä Primärenergiekennwert Qp für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Kühlung und
eingebaute Beleuchtung darf den 0,75-fachen Wert eines Gebäudes gleicher Geometrie,
Nettogrundfläche, Ausrichtung und Nutzung in der Referenzausführung nach Anlage 2 nicht
überschreiten. Grenzwert ist somit für jedes Gebäude zu ermitteln!!

Ä Höchstwert der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden
Umfassungsfläche gem. Anlage 3 darf nicht überschritten werden.

Ä Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz gem. DIN 4108-2 sind einzuhalten.
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GEG - EnEV - Einführung

3 GEG: Ermittlung des Grenzwertes für Qp

É Die Gebäudehülle des zu berechnende Objekts wird in einer entsprechenden software
erfasst.

É Für dieses Gebäude wird durch Verwendung
Ä der Daten für die Außenbauteile und
Ä der Verwendung einer bestimmten Anlagentechnik

aus dem in der EnEV vorgegebenen Referenzgebäude der Grenzwert für den
Primärenergiebedarf ermittelt.

Wohngebäude

DIN 4108 – 6

DIN 4701 – 10

Nichtwohngebäude

DIN 18599
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GEG - EnEV - Einführung

3 GEG Aufbau DIN 18599
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Quelle: DIN V 18599 2018, Beuth Verlag Berlin
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GEG - EnEV - Einführung

3 EnEV/GEG: Anforderungen bei Sanierung

U-Werte aus Tabelle aus nächster Folie sind einzuhalten
É wenn mindestens 10% der jeweiligen Bauteilfläche erneuert werden.
É bei Erweiterungen der beheizten Fläche von 15 m² bis max. 50m² Nutzfläche.

É Bei Erweiterungen größer als 50m² sind Anforderungen an Neubau für diesen
Gebäudeteil einzuhalten (Probleme evtl. bei alten Heizungsanlagen)
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GEG - EnEV - Einführung

3 GEG: Anforderungen bei Sanierung
U-Werte bei Sanierung, Auszug aus GEG

…..

22



Prof. Dr. Harald Krause  ANG 10.11.2020HA4 / WS 2020-21  GebT – eneff Bauen

GEG - EnEV - Einführung

4 Energieausweis

É Energieausweis für

Ä Errichtung eines Gebäudes
Ä Änderung eines Gebäudes
Ä Bestandsgebäude bei Verkauf, Vermietung,

Verpachtung
Ä öffentliche Gebäude mit mehr als 1000 m²

(Aushangspflicht)
É Für Gebäude oder Gebäudeteile
É 10 Jahre Gültigkeit
É Ausstellung auf Grundlage des Energiebedarfs
É Ausstellung auf Grundlage des Energieverbrauchs
É Bei bestehenden Gebäude sind

Modernisierungsempfehlungen zu geben, wenn
kostengünstig

É Ausstellungsberechtigung §88 GEG
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GEG - EnEV - Einführung

4 Energieausweis
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4 Energieausweis
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